
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten 

Name des Produkts: UmweltBank Fonds – Sustainable Europe 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900ND6KI15WUS9V90 

 

Nachhaltiges Investitionsziel 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

☒ Ja ☐ Nein 

☒  Es wird damit ein Mindestanteil an nachhal-

tigen Investitionen mit einem Umwelt-

ziel getätigt: 25 % 

 

☐  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

☒   in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

☐  Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt wer-

den, enthält es einen Mindestanteil von  % 

an nachhaltigen Investitionen 

 

☐  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind 

 

☐  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

☐  mit einem sozialen Ziel 

 

☒  Es wird damit ein Mindestanteil an nachhal-

tigen Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: 25% 

 

☐  Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben, aber keine nachhaltigen 

Investitionen getätigt 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt? 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen 

Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Mit dem Teilfonds werden nachhaltige Investitionen bezweckt. Als solches verfolgt der Teilfonds das 

Ziel, durch die oben genannten Investitionen einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development 

Goals (‚SDGs‘) der Vereinten Nationen zu leisten.  

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass diese 

Investition keine Umwelt-

ziele oder sozialen Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer gu-

ten Unternehmensfüh-

rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssystem, 

das in der Verordnung 

(EU) 2020/852 festgelegt 

ist und ein Verzeichnis 

von ökologisch nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten enthält. In die-

ser Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten festge-

legt. Nachhaltige Investi-

tionen mit einem Um-

weltziel könnten taxono-

miekonform sein oder 

nicht. 

Mit Nachhaltigkeits-in-

dikatoren wird gemes-

sen, inwieweit die mit 

dem Finanzprodukt be-

worbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden. 
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Zu sozialen Zielen zählen beispielsweise Behandlung von Krankheiten, Sanitärversorgung, Ernährung, 

bezahlbare Immobilien, Bildung, Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie der 

Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in Entwicklungsländern. Unter Umweltzielen werden 

z.B. die Themen alternative Energien, Energieeffizienz, ökologisches Bauen, nachhaltige Wasser- und 

Landwirtschaft und Verschmutzungsprävention gefasst.  

Für mindestens 80% des Teilfondsvermögens gelten folgende Nachhaltigkeitsindikatoren: 

Ausschlusskriterien 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1818 DER KOMMISSION 

Artikel 12  

 

Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten 

(1) Die Administratoren von Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten schließen alle folgenden Un-

ternehmen von diesen Referenzwerten aus:  

a) Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;  

b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;  

c) Unternehmen, die nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsätze der 

Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unter-

nehmen verstoßen;  

d) Unternehmen, die 1% oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der För-

derung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen;  

e) Unternehmen, die 10% oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem 

Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl erzielen; 

f) Unternehmen, die 50% oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der 

Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen;  

g) Unternehmen, die 50% oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-

Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.  

Für die Zwecke von Buchstabe a bezeichnet der Ausdruck „umstrittene Waffen“ die im Sinne der 

internationalen Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen und, soweit 

anwendbar, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften definierten umstrittenen Waffen. 

Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlossen, die gegen die selbstverpflichtenden Ausschluss-

kriterien der UmweltBank verstoßen. 

Die Gesamtliste der Ausschlusskriterien ist unter www.umweltbank.de/anlagekriterien abrufbar.  

 

SDG-Assessment 

Ein positiver Beitrag zu den SDGs kann anhand von zwei sich ergänzenden Methoden evaluiert wer-

den. Im ersten Schritt werden die Produkte/Services eines Unternehmens in Hinblick auf die SDGs 

bewertet.  

Bei Unternehmen, deren Produkte & Services insgesamt einen neutralen Beitrag zu den SDGs leisten, 

aber keinen signifikant negativen Beitrag zu einem Teilziel aufweisen, kann der Beitrag zu den SDGs 

auch anhand einer ganzheitlichen Wirkungsmessung der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unter-

nehmens evaluiert werden.  
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1. Als Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung eines positiven Beitrags zu den SDGs werden die 

Umsatzanteile der Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs genutzt. Nur Unternehmen, 

deren Produkte und Services einen positiven Gesamtbeitrag und keinen signifikant negativen 

Beitrag zu einem Teilziel leisten, sind investierbar. Als Datenquellen werden unabhängige 

Drittanbieter genutzt, vornehmlich ISS ESG. 

Anhand des Frameworks der 17 Sustainable Development Goals werden die positiven und ne-

gativen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Produkt- und Dienstleistungsportfolios eines Emitten-

ten auf die Erreichung der einzelnen SDGs bemessen. Hierzu wird für jede Produkt- und Dienst-

leistungskategorie der jeweilige Beitrag zu den 17 Teilzielen bemessen und dem (geschätzten) 

prozentualen Anteil des Umsatzes zugeordnet, den ein Emittent mit diesen Produkten und 

Dienstleistungen generiert.  

Auf diese Weise kann der positive Beitrag zur Erreichung eines SDG-Teilziels ebenso dargestellt 

werden wie seine hemmende Wirkung auf die Erreichung eines anderen SDG-Teilziels. Das Er-

gebnis ist ein detaillierter Datensatz pro Emittenten, der Informationen darüber liefert, ob dieser 

mit seinen Produkten oder Dienstleistungen einen positiven, negativen oder keinen direkten 

Beitrag zu den einzelnen SDGs leistet. 

2.  Bei Unternehmen, deren Produkte & Services insgesamt einen neutralen Beitrag zu den SDGs 

leisten, aber keinen signifikant negativen Beitrag zu einem Teilziel aufweisen, kann der Beitrag 

zu den SDGs auch anhand einer ganzheitlichen Wirkungsmessung der wirtschaftlichen Aktivi-

täten eines Unternehmens evaluiert werden. Dabei wird unter anderem gemessen, inwiefern 

Unternehmen in ihrer gesamten Wertschöpfungskette mit negativen externen Effekten umge-

hen, um nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die SDGs zu minimieren. Aus den Ergebnissen 

je SDG-Teilziel wird ein Gesamtbeitrag des Unternehmens zu den SDGs ermittelt. Dieser Ge-

samtbeitrag bewertet die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit Hinblick auf die SDGs wirt-

schaftet.  

 

Als Datenquellen werden unabhängige Drittanbieter genutzt, vornehmlich ISS ESG mit ihrem 

SDG Solutions Assesment und SDG Impact Rating. 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen? 

 

Die Qualifikation eines Investments als nachhaltig erfolgt anhand der Bemessung des Beitrags der 

wirtschaftlichen Aktivitäten eines Emittenten zu den SDGs. Um den Anteil nachhaltiger Investments 

zu bestimmen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren zu verringern oder zu vermeiden, ergreifen der Anlageberater für Nachhal-

tigkeit und das Portfoliomanagement wesentliche Maßnahmen in einem mehrstufigen Prozess. 

Es wird anhand eines SDG Assessments bemessen, (1) ob eine wirtschaftliche Aktivität eines Emit-

tenten positiv zu einem oder mehreren der SDGs beiträgt, (2) ob die wirtschaftliche Aktivität oder 

andere wirtschaftliche Aktivitäten dieses Emittenten einem dieser Ziele des SDG signifikant schaden 

(Do Not Significantly Harm - DNSH) und (3) ob die wirtschaftliche Aktivität unter Einhaltung des 

Mindestschutzes ausgeübt wird. 

 

o Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt? 

Principal Adverse Impacts werden systematisch in die Analyse der Investments eingebunden. Anhand 

der Ausschlusskriterien und des SDG Assessments stellt das Portfoliomanagement sicher, dass keiner 

der investierbaren Emittenten mittels seiner Produkt- oder Dienstleitungskategorien eine signifikante 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung. 
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Beeinträchtigung auf Einzelzielebene aufweist und insofern einen negativen Beitrag zu den SDGs 

leistet. 

Das Anlageuniversum des Teilfonds unterliegt diesbezüglich einem permanenten Screening. Ergeben 

sich verifizierte Kontroversen, Verstöße gegen Ausschlusskriterien oder wirken sich Umsätze oder 

Dienstleistungen von Emittenten nicht mehr nur bis zu begrenzt negativ auf SDG-Teilziele aus, wird 

ein Emittent unter Beobachtung gestellt oder aus dem Anlageuniversum entfernt (aus dem Portfolio 

verkauft). 

Bei der Analyse der Vermögensgegenstände des Teilfonds werden auch die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Berücksichtigung der Indikatoren für negative Aus-

wirkungen ("Principal Adverse Impact" oder "PAI, siehe ausführliche Darstellung nachfolgend) be-

rücksichtigt. 

o Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-

schenrechte in Einklang? 

Bei der Analyse für nachhaltige Investitionen erfolgt eine Prüfung der Vereinbarkeit von Unterneh-

men mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Investitionen in Unternehmen, die in kontroverse Ge-

schäftspraktiken involviert und /oder in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind, werden ausge-

schlossen. 

Die Vereinbarkeit von Unternehmen mit den OECD-Leitsätzen und kein Ausweis eines Verstoßes ge-

gen die UN Global Compact Guidelines wird bei den Portfoliotiteln (zusätzlich) mit dem PAI-Indikator 

10 und 11 gemessen. 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☒ Ja, Das Portfoliomanagement berücksichtigt bei der Analyse nachhaltiger Investments 

die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ("Principal Ad-

verse Impact" oder "PAI) aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288:   Berücksich-

tigung mittels Ausschlusses: PAI 3: Emittenten mit einer vergleichsweise hohen Treibhaus-

gasemissionsintensität für ihren jeweiligen Sektor werden ausgeschlossen.* PAI 4: Emittenten mit 

Engagement in fossilen Brennstoffen werden ausgeschlossen. PAI 7: Emittenten, die sich negativ 

auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken, werden aus-geschlossen. PAI 10: Emittenten mit an-

geblichen oder verifizierten Verstößen gegen etablierte Normen so-wie schweren oder sehr schwe-

ren Kontroversen werden ausgeschlossen. PAI 14: Emittenten, die nachweislich in umstrittene Waf-

fen involviert sind, werden ausgeschlossen. * Da die GHG Emissionsintensität von Industrie zu 

Industrie variiert, werden Prozentdaten für die GHG Emissionsintensität für jeden NACE Code Sek-

tor berechnet. Emittenten mit einer Emissionsintensität oberhalb von 75% werden ausgeschlossen. 

Berücksichtigung mittels Engagements: PAI 11: Fehlen von Verfahren und Mechanismen zur 

Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen. PAI 13: Geschlechtervielfalt im Vorstand. Um hier die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu verrin-

gern oder zu vermeiden, ergreift die Verwaltungsgesellschaft (mit ihrem Anlageberater für Nachhal-

tigkeit) für den Teilfonds wesentliche Maßnahmen in Form des Engagements. Unter Engagement 

verstehen wir die Stimmrechtsausübung bei Hauptversammlungen und Anstrengungen zur Verbes-

serung möglicher negativer Indikatoren oder Faktoren durch die proaktive Kontaktaufnahme zu 

den Verantwortlichen im Unternehmen. Ziel der Engagement-Aktivitäten ist es, aktiv Einfluss auf 

Emittenten in Bezug auf die Verhinderung und Verringerung von nachteiligen Auswirkungen auf 
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Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur für 

Investitionsentscheidun-

gen, wobei bestimmte 

Kriterien wie beispiels-

weise Investitionsziele 

oder Risikotoleranz be-

rücksichtigt werden. 

Nachhaltigkeitsfaktoren zu nehmen. Die GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. versteht sich als akti-

ver und verantwortungsvoller Investor. Wir sehen uns in der Pflicht, die Interessen unserer Anleger 

gegenüber den Unternehmen zu vertreten. Dazu gehört auch die aktive Einflussnahme zur Vermei-

dung von Risiken und zur Förderung der Nachhaltigkeit. Die Eskalationsstufen, die dem Portfolio-

management zur Verfügung stehen, werden individuell an einzelne Engagement-Aktivitäten und 

das Investitionsobjekt angepasst. Um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren zu verringern beziehungs-weise zu verhindern, sucht das Portfoliomanagement im 

ersten Schritt grundsätzlich den konstruktiven Dialog mit den Emittenten, in die investiert wird. Ziel 

ist es, aktiv Einfluss auf Emittenten (Unternehmen) in Bezug auf die Verhinderung und Verringe-

rung von nachteiligen Auswirkungen zu nehmen. Der konstruktive Unternehmensdialog beinhaltet 

schwerpunktmäßig den direkten Austausch mit den Unternehmen. Berücksichtigung als Teil des 

DNSH Assessments für nachhaltige Investitionen:  PAI 5, 6, 8, 9, 12: Die Berücksichtigung der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt hier implizit über die 

Methodik der positiven Zielverfolgung hinsichtlich eines Gesamtbeitrags der Emittenten zu den 17 

Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: Explizit positive Zielverfolgung auf die 

17 SDGs und da Emittenten, die signifikant negative Auswirkungen auf einen der SDGs haben, 

vom Anteil nachhaltiger Investitionen ausgeschlossen wurden, wurden die negativen Auswirkungen 

dieser PAIs für nachhaltige Investitionen in der Gesamtbewertung des DNSH- Assessments berück-

sichtigt.  Weitere Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren werden in einem Anhang zum Jahresbericht des Teilfonds veröffentlicht.  

☐ Nein,   

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemes-

senen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen und dabei in nachhaltige Vermögenswerte 

zu investieren.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. 

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Portfolio setzt sich zu mindestens 51% 

aus Aktien vorwiegend europäischer Emittenten zusammen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Mög-

lichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geld-

marktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, 

Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Teilfonds darf daneben bis zu 20% 

flüssige Mittel halten. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden? 

Neben der klassischen finanziellen Analyse berücksichtigt der aktive Auswahlprozess nur Emitten-

ten, die einen positiven Gesamtbeitrag zu den SDGs aufweisen. Zur Erreichung dieser Nachhaltig-

keitsstrategie bemisst das Portfoliomanagement potenzielle Emittenten entsprechend einer mehr-

stufigen Bewertungsmethodologie. Hierzu dienen vornehmlich Angaben von ISS-ESG (Research- 

und Ratingagentur) als Basis. Das Portfoliomanagement wird mindestens 80% des Teilfondsvermö-

gens entsprechend der nachfolgenden Bewertungsmethode investieren: 

• In einem ersten Schritt werden ausschließlich solche Unternehmen in die engere Auswahl einbe-

zogen, die nicht gegen die Ausschlusskriterien gemäß Artikel 12(1) CDR (EU) 2020/1818 (PAB 

Ausschlüsse) und die der UmweltBank (Anlageberater für Nachhaltigkeit) selbstverpflichtenden 

Ausschlusskriterien verstoßen. Die detaillierten Ausschlusskriterien sind unter dem Link 

https://gsp-kag.com/fonds abrufbar. 

 

• In einem zweiten Schritt werden die verbliebenen Emittenten anhand eines SDG Assessments 

überprüft. Dieses definiert Ziele, welche die SDGs der Vereinten Nationen als Referenzrahmen 

https://gsp-kag.com/fonds
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nutzen, anhand derer die positiven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Produkt- und 

Dienstleistungsportfolios eines Emittenten auf die Erreichung der SDGs bemessen wird. Hierzu 

wird für jede Produkt- und Dienstleistungskategorie der jeweilige Beitrag zu den Teilzielen bemes-

sen und dem (geschätzten) prozentualen Anteil des Nettoumsatzes zugeordnet, den ein Emittent 

mit diesen Produkten und Dienstleistungen generiert. Auf diese Weise kann der positive Beitrag 

zur Erreichung eines SDG-Teilziels ebenso dargestellt werden wie seine hemmende Wirkung auf 

die Erreichung eines anderen SDG Teilziels. Das Ergebnis ist ein detaillierter Datensatz pro Emit-

tent, der Informationen darüber liefert, ob dieses mit seinen Produkten oder Dienstleistungen 

einen positiven, negativen oder keinen direkten Beitrag zu den einzelnen SDGs leistet. 

 
Anhand des SDG Assessments stellt das Portfoliomanagement zudem sicher, dass keiner der in-

vestierbaren Emittenten mittels seiner Produkt- und Dienstleistungskategorien eine signifikante 

Beeinträchtigung auf Einzelzielebene aufweist. 

Bei Unternehmen, deren Produkte & Services insgesamt einen neutralen Beitrag zu den SDGs 

leisten, aber keinen signifikant negativen Beitrag zu einem Teilziel aufweisen, kann der Beitrag zu 

den SDGs auch anhand einer ganzheitlichen Wirkungsmessung der wirtschaftlichen Aktivitäten 

eines Unternehmens evaluiert werden. Dabei wird unter anderem gemessen, inwiefern Unterneh-

men in ihrer gesamten Wertschöpfungskette mit negativen externen Effekten umgehen, um 

nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die SDGs zu minimieren. Aus den Ergebnissen je SDG-

Teilziel wird ein Gesamtbeitrag des Unternehmens zu den SDGs ermittelt. Dieser Gesamtbeitrag 

bewertet die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit Hinblick auf die SDGs wirtschaftet. Als 

Datenquellen werden unabhängige Drittanbieter genutzt, vornehmlich ISS ESG mit ihrem SDG 

Solutions Assesment und SDG Impact Rating. 

Von den nach Anwendung der Ausschlussfilter im Anlageuniversum verbleibenden Vermögens-

werten wird der Portfoliomanager so ausschließlich in solche Emittenten investieren, die gemäß 

des SDG Assessments einen positiven Gesamtbeitrag zu den SDGs leisten können. Damit wird 

gewährleistet, dass die im Anlageuniversum des Teilfonds vertretenen Emittenten einen positiven 

Beitrag zu den SDGs leisten und der Teilfonds insofern die nachhaltige Entwicklung der Gesell-

schaft mit dem Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu 

schaffen, fördert. 
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Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen in 

bestimmte Vermögens-

werte an.  

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten, ausgedrückt durch 

den Anteil der:  

- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der Einnah-

men aus umweltfreundli-

chen Aktivitäten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln  

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), die die 

umweltfreundlichen Inves-

titionen der Unternehmen, 

in die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen Wirt-

schaft  

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die die um-

weltfreundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in 

die investiert wird, bewertet? 

Der Portfoliomanager stellt sicher, dass Anlagen ausschließlich in solche Emittenten getätigt werden, 

die Verfahren für eine gute Unternehmensführung aufweisen. Die Einhaltung der Good Governance 

wird systematisch im Anlageprozess bedacht. Es erfolgt stets eine Prüfung der Vereinbarkeit von 

Unternehmen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Investitionen in Unternehmen, die in kont-

roverse Geschäftspraktiken involviert und/oder in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind, werden 

ausgeschlossen. Verstöße von Emittenten in Zusammenhang mit der Verletzung dieser etablierten 

Standards werden duch die Ausschlusskriterien offengelegt. Die Vereinbarkeit von Unternehmen mit 

den OECD-Leitsätzen und kein Ausweis eines Verstoßes gegen die UN Global Compact Guidelines 

wird bei den Portfoliotiteln zusätzlich mit dem PAI-Indikator 10 und 11 überprüft. Hinzu kommt bei 

diesem aktiv verwalteten Produkt, der persönliche Kontakt und Dialog des Portfoliomanagements 

zu/mit den Verantwortlichen im Unternehmen, das regelmäßige Studium von Research und Presse-

artikeln zum Unternehmen. 

 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen 

aus? 

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 

Zielen. Der Mindestanteil dieser Investitionen beträgt 80 %. 

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst die übrigen Investitionen, die nicht als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden.  

 Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel erreicht? 

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen, 

dabei steht der Einsatz zu Absicherungszwecken im Vordergrund. Derivate werden nicht eingesetzt, 

um die durch das Finanzprodukt geförderten nachhaltigen Ziele zu erreichen. 

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 

der EU-Taxonomie konform? 

Ziel der Anlagepolitik des UmweltBank Fonds – Sustainable Europe („Teilfonds“ oder „Finanzpro-

dukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der 

Investitionen

#1 Nachhaltige 
Investitionen

Umwelt Andere

Soziales

#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen

Die Verfahrensweisen 

einer guten Unter-

nehmensführung um-

fassen solide Manage-

mentstrukturen, die Be-

ziehungen zu den Ar-

beitnehmern, die Vergü-

tung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung 

der Steuervorschriften. 
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Teilfondswährung und einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development Goals (‚SDGs') der 

Vereinten Nationen aus einer Mischung aus sozialen und ökologischen Zielen zu erreichen.  

Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines Gesamtvermögens 

in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung 

(2020/852) zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, 

die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) als Ermög-

lichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden. 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

☐  Ja 

 ☐ In fossiles Gas 

 ☐ In Kernenergie 

☒  Nein 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie- Konfor-

mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während 

die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts 

zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

Taxonomiekonform: Fossi-

les Gas 

0% Taxonomiekonform: Fossi-

les Gas 

0% 

Taxonomiekonform: Kern-

energie 

0% Taxonomiekonform: Kern-

energie 

0% 

                                                
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Kli-
mawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. 
Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der De-
legierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die EU-Ta-

xonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die Be-

grenzung der Emissio-

nen und die Umstellung 

auf erneuerbare Energie 

oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. 

Die Kriterien für Kern-

energie beinhalten um-

fassende Sicherheits- 

und Abfallentsorgungs-

vorschriften. 

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittel-

bar ermöglichend da-

rauf hin, dass andere 

Tätigkeiten einen we-

sentlichen Beitrag zu 

den Umweltzielen leis-

ten.  

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2-ar-

men Alternativen gibt 

und die unter anderem 

Treibhausgasemissions-

werte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

0%0%0%

100%

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernnergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernernergie)

Nicht
taxonomiekonform

0%

0%0%0%

100%

2. Taxonomiekonformität der 
Investitionen ohne 
Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernnergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernernergie)

Nicht
taxonomiekonform

0%

Diese Grafik gibt x % der Gesamtinvestitionen wieder. 
Der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen ist im Fonds 
in der Anlagepolitik nicht bestimmt und kann daher Verän-
derungen unterliegen. Es ist nicht möglich, den Anteil der 
Gesamtinvestitionen zu bestimmen, da dieser von 51 – 
100% variieren kann 
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Taxonomiekonform (ohne 

fossiles Gas und Kernner-

gie): 

0% Taxonomiekonform (ohne 

fossiles Gas und Kernner-

gie): 

0% 

Andere Anlagen: 100% Andere Anlagen: 100% 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen ge-

genüber Staaten. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten? 

 

Übergangstätigkeiten: 0% 

Ermöglichende Tätigkeiten: 0% 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 SDGs geprüft. Da diese sowohl ökologische 

als auch soziale Zeile umfassen können, wird eine Vorabfestlegung von spezifischen Mindesanteilen 

für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht angestrebt. Der Gesamtanteil 

nachhaltiger Investitionen bzogen auf Umwelt- und Sozialziele beträgt 80%. 

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie 

konform sind, beläuft sich auf 25%. 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel? 

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 SDGs geprüft. Da diese sowohl ökologische 

als auch soziale Zeile umfassen können, wird eine Vorabfestlegung von spezifischen Mindesanteilen 

für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht angestrebt. Der Gesamtanteil 

nachhaltiger Investitionen bzogen auf Umwelt- und Sozialziele beträgt 80%. Der Mindestanteil sozial 

nachhaltiger Investitionen beläuft sich auf 25%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlage-

zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz? 

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ können alle in der Anlagepolitik des Teilfonds ausgewie-

senen Vermögensgegenstände fallen, inklusive Barmittel und Derivate. Diese Vermögensgegen-

stände können unter anderem zur Optimierung des Anlageergebnisses, für Diversifizierungs-, Liqui-

ditäts- und Absicherungszwecke genutzt werden. 

Für Emittenten, für die keine Daten von externen ESG-Ratingagenturen zur Verfügung stehen, be-

steht der Mindestschutz darin, dass die Verwaltungsgesellschaft zusammen mit der UmweltBank als 

Nachhaltigkeitsberater Emittenten, für die keine Daten von externen Anbietern vorliegen, selbst im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit bewertet. Die UmweltBank wendet als Mindeststandard die hauseigenen 

Anlage- und Finanzierungsgrundsätze an. Diese umfassen soziale und ökologische Ausschlusskrite-

rien. Dazu gehören unter anderem die Missachtung von Menschenrechten, militärische Güter, Gen-

technik, kontroverse Umwelt- oder Wirtschaftspraktiken oder die fossile und Kernenergie. Detaillierte 

Informationen zu diesen Ausschlusskriterien finden sich auf https://www.umweltbank.de/anlagekri-

terien. 
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Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als Refe-

renzwert bestimmt?  

☐  Ja,   

☒  Nein  

 Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im Einklang 

mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt? 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbe-

nen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sicher-

gestellt? 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbe-

nen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbe-

nen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbe-

nen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist  

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://gsp-kag.com/fonds  

https://www.umweltbank.de/investieren/fonds 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indi-

zes, mit denen gemessen 

wird, ob das Finanzpro-

dukt die beworbenen 

ökologischen oder sozia-

len Merkmale erreicht. 

 

https://gsp-kag.com/fonds/
https://www.umweltbank.de/investieren/fonds

